




 

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE 
REGIONALRAT TRENTINO – SÜDTIROL 

 
XV. Legislaturperiode – 2017 
                 Trient, 21. Dezember 2017 
                 Prot. Nr. 2941 RegRat 
                 vom 22. Dezember 2017        
 
Nr. 287/XV 
 
An den  
Präsidenten des Regionalrates 
Dr. Thomas Widmann 
B o z e n 

A N F R A G E 
 

Vorausgeschickt,  dass 

 die Rolle der Gemeinderäte für die Wahrnehmung der institutionellen Aufgaben von 

grundlegender Bedeutung ist und dass die staatlichen (Art. 43 des Einheitstextes 

über die Ordnung der örtlichen Körperschaften) und die regionalen Bestimmungen 

(Art. 13 des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden 

der autonomen Region Trentino-Südtirol) den Gemeinderatsmitgliedern das Recht 

zuerkennen, von den Gemeindeämtern sämtliche verfügbaren Auskünfte und 

Informationen zu bekommen, die ihnen zur Ausübung ihres Mandats dienlich sind, 

wobei sie verpflichtet sind, das Amtsgeheimnis in jenen Fällen, die vom Gesetz 

vorgesehen sind, zu beachten. 

 

Hervorgehoben, dass 

- letzthin in der Gemeinde Ala für alle Gemeinderatsmitglieder der Zugang zum 

Protokoll mittels entsprechender, den Ratsmitgliedern zugewiesener 

Benutzernamen und Passwörter verfügt worden ist, mit dem Ziel, einerseits die 

Verwaltung transparenter zu gestalten und andererseits die Gemeindebediensteten 

zu entlasten, welche somit die von den Gemeinderatsmitgliedern beantragten 

Unterlagen nicht mehr vorbereiten müssen. 



 

Dies  vorausgeschickt,  erlaubt  sich  der  unterfertigte  Regionalratsabgeordnete 

 

den  Präsidenten  der  Region  zu  befragen,  um  Folgendes  in  Erfahrung  zu  

bringen: 

 

1. Aus welchem Grund hat die Region bis dato noch nicht die notwendigen 

Maßnahmen ergriffen, um alle Gemeinderatsmitglieder mit den für den Zugang zum 

Protokoll notwendigen Anmeldeinformationen auszustatten, auf dass sie in die von 

den Gemeinden unserer Region protokollierten Akte Einsicht nehmen können? 

2. Ob er es nicht für notwendig erachtet, alle Gemeinden aufzufordern, die unter Punkt 

2) angeführten Maßnahmen zu ergreifen? 

3. Ob neben der Gemeinde Ala noch weitere Gemeinden (wenn ja. welche und wie 

viele Gemeinden) die im vorgenannten Punkt angeführten Maßnahmen ergriffen 

haben?  

 

Im  Sinne  der  Geschäftsordnung  wird  um  eine  schriftliche  Beantwortung  gebeten.  

 

Gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE 
Filippo Degasperi                                    

 
 


